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"Schreiben des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs vom  12. September 2017 (Vf. 51-IVa-17)

betreffend  Verfassungsstreitigkeit zwischen den Antragsstellern 1. Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter

Bauer, MdL,  2. Landtagsfraktion FREIE WÄHLER,  vertreten durch den Fraktionsvorsitzenden

Hubert Aiwanger und der Antragsgegnerin Bayerische Staatskanzlei,  vertreten durch deren Leiter

Dr. Marcel Huber, über die Frage, ob die Staatsministerin a. D. Haderthauer die Rechte der

Antragsteller aus Art. 13 Abs. 2 Satz 1, Art. 16 a Abs. 1 und 2 BV verletzt hat, indem sie die

Landtagsabgeordneten Streibl und Dr. Bauer mit Schreiben vom 11. Juni 2014 unter Benutzung

ihrer Amtsfunktion als Staatsministerin und Leiterin der Staatskanzlei zum Unterlassen bestimmter

Erklärungen aufforderte, die die Abgeordneten zur Grundlage eines Dringlichkeitsantrags im

Landtag vom 3. Juni 2014 gemacht hatten, und indem sie eine Abschrift der

Unterlassungsaufforderung an die Landtagsfraktion der FREIEN WÄHLER und die Fränkische

Landeszeitung übersenden ließ PII-G1310.17-0012"
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Beschlussempfehlung und 
Bericht 

des Ausschusses für Verfassung, Recht und 
Parlamentsfragen 

Verfassungsstreitigkeit  
 

Schreiben des Bayerischen Verfassungsgerichts-
hofs vom 12. September 2017 (Vf. 51-IVa-17) be-
treffend  
 
Verfassungsstreitigkeit  
 
zwischen den Antragsstellern 
 
1. Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, MdL,  
2. Landtagsfraktion FREIE WÄHLER,  
vertreten durch den Fraktionsvorsitzenden Hubert 
Aiwanger 
 
und der Antragsgegnerin 
 
Bayerische Staatskanzlei,  
vertreten durch deren Leiter Dr. Marcel Huber, 
 
über die Frage, ob die Staatsministerin a. D. Ha-
derthauer die Rechte der Antragsteller aus Art. 13 
Abs. 2 Satz 1, Art. 16 a Abs. 1 und 2 BV verletzt 
hat, indem sie die Landtagsabgeordneten Streibl 
und Dr. Bauer mit Schreiben vom 11. Juni 2014 
unter Benutzung ihrer Amtsfunktion als Staatsmi-
nisterin und Leiterin der Staatskanzlei zum Unter-
lassen bestimmter Erklärungen aufforderte, die 
die Abgeordneten zur Grundlage eines Dringlich-
keitsantrags im Landtag vom 3. Juni 2014 ge-
macht hatten, und indem sie eine Abschrift der 
Unterlassungsaufforderung an die Landtagsfrak-
tion der FREIEN WÄHLER und die Fränkische 
Landeszeitung übersenden ließ 
 
PII-G1310.17-0012 

I. Beschlussempfehlung: 

Der Landtag gibt im Verfahren keine Stellung-
nahme ab. 

Berichterstatter: Florian Streibl 
Mitberichterstatter: Jürgen W. Heike 

II. Bericht: 

Der Ausschuss für Verfassung, Recht und Parla-
mentsfragen hat die Verfassungsstreitigkeit in seiner 
76. Sitzung am 28. September 2017 beraten und mit 
folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
die o.g. Beschlussempfehlung vorgeschlagen. 

Franz Schindler 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Schreiben des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs vom 12. Sep-
tember 2017 (Vf. 51-IVa-17) betreffend Verfassungsstreitigkeit 
zwischen den Antragsstellern 

1. Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, MdL,  

2. Landtagsfraktion FREIE WÄHLER,   
vertreten durch den Fraktionsvorsitzenden Hubert Aiwanger 

und der Antragsgegnerin Bayerische Staatskanzlei,  

vertreten durch deren Leiter Dr. Marcel Huber, 

über die Frage, ob die Staatsministerin a. D. Christine Hadert-
hauer die Rechte der Antragsteller aus Art. 13 Abs. 2 Satz 1, 
Art. 16 a Abs. 1 und 2 der Bayerischen Verfassung verletzt hat, 
indem sie die Landtagsabgeordneten Florian Streibl und 
Prof. (Univ. Lima) Dr. Bauer mit Schreiben vom 11. Juni 2014 
unter Benutzung ihrer Amtsfunktion als Staatsministerin und 
Leiterin der Staatskanzlei zum Unterlassen bestimmter Erklärun-
gen aufforderte, die die Abgeordneten zur Grundlage eines 
Dringlichkeitsantrags im Landtag vom 3. Juni 2014 gemacht hat-
ten, und indem sie eine Abschrift der Unterlassungsaufforderung 
an die Landtagsfraktion der FREIEN WÄHLER und die Fränkische 
Landeszeitung übersenden ließ 

PII-G1310.17-0012 

Drs. 17/18343 

Der Landtag gibt im Verfahren keine Stellungnahme ab. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures



Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Ich rufe Tagesordnungspunkt 5 auf:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Von der Abstimmung ausgenommen ist die Nummer 14 der Liste; das ist der Antrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Christine Kamm und Fraktion 

(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) betreffend "Keine Abschiebungen aus der Schule", 

Drucksache 17/17150. Dieser Antrag wird auf Wunsch der Fraktion in der nächsten 

Plenarsitzung mit einem ähnlichen Antrag der FREIEN WÄHLER beraten.

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme des jeweiligen maßgeblichen Ausschussvotums entspre

chend der aufgelegten Liste einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. – 

Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, der FREIEN WÄHLER, des BÜNDNIS

SES 90/DIE GRÜNEN sowie Herr Kollege Felbinger (fraktionslos). Gibt es Stimment

haltungen? – Keine Stimmenthaltungen. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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